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An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n , 1. 

Mi t Bezug auf die Anfrage der Abgeordneten Hellwagner und Genos­
sen vom 21.Mai 1969, Nr.1268/J, betreffend steuerliche Nachteile 
von Grenzgängern, beehre ich mich mitzuteilen: 

Die in § 3 Abs.1 Z.16 bis 18 EStG 1967 für die genannten Zulagen 
und Zuschläge vorgesehene Steuerfreiheit tritt gemäß § 3 Abs.2 
EStG 1967 für alle in Österreich beschäftigten Arbeitnehmer -
ausgenommen die bei öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder 
beim ÖGB beschäftigten Dienstnehmer, für die inländische Gesetze 
bzw~ die Arbeitsordnung des ÖGB gelten - grundSätzlich nur ein, 
wenn diese Bezüge auf Grund kollektivvertraglicher Regelung im 
Sinne des Kollektivvertragsgesetzes, BGBl.Nra 76/1947, gewährt 
werden, und nur soweit als diese Bezüge auf Grund der bis 
30.Juni 1962 ergangenen Entscheidungen des Bundesministeriums für 
Finanzen steuerfrei zu behandeln waren. 

Bezügen, die im Ausland an österreichische Grenzgänger gezahlt 
werden, mangelt daher die Voraussetzung, daß sie auf Grund 
einer kollektivvertr~glichen Regelung im erwähnten Sinne gewährt 
werden; sie können daher nicht steuerfrei behandelt werden. So 
hat sowohl der Verwaltungsgerichtshof,.als auch der Verfassungs­
gerichtshof zu § 19 Abs.1 Z.3 ES:t.G festgestellt, daß unter 
Rentenbezügen aus der gesetzlichen Sozialversicherung nur Renten 
aus einer inländischen gesetzlichen Sozialversicherung gemeint 
se'in können. Die gleiche Auffassung hat der Verfassungsgerichts­
hof hinsichtlich der Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Sozialver­
sicherung (§ 10 Abs.1 Zo2 EStG) vertreten und festgestellt, daß 
dadurch keine Verletzung von verfassungsgesetzlich gewährleiste­
ten Rechten eintritt. Auch zu § 3 Abs.2 EStG hat der Verfassungs­
gerichtshof festgestellt: tlWenn der Gesetzgeber zur zweckmäßigen 
Regelung von Fragen des Steuerrechtes an die Einrichtung des 
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Kollektivvertrages anknüpft und darnach differenziert, bestehen 
gegen eine solche Regelung hinsichtlich des verfassungsmäßig. 
verankerten Gleichheitsgrundsatzes keine Bedenken". 

JJie Frage der Besteu.erung der eingangs enlähnten .dezüge kann 
auch nicht in Verbindung mit dem Abschluß diesbezüglicher Dop­
pelbesteuerungsabkommen geregel ~ 'lierden, \Ileil sich die Frage 
der Steuerpflicht ausschließlich nach der inländischen Gesetz­
gebung richtet. 

Falls Zulagen und Z'lschläge im. Sinne des § 3 Abs.1 Z.16 bis 18 
EStG in der B'Lmdesrepublik Deu tsehl and ge zahl t \ierden sollten 
und der Empfänger in der Bundesrepublik Deutschland steuer­
pflichtig wäre, ist festzustellen, daß diese Bezüge weder nach 
§ 3 des deutschen EStG 1965~ noch nach § 6 der d~utschen LStDV 
1965 steuerfrei wären$ 

Da nach der in Österreich geltenden Regelung nur die vom ÖGB und 
seinen Kollektivvertragspartnern erarbeiteten kollelcti vvertrag­
lich0n Regelungen für die Eeurtoilung d&r Steuerfreiheit maß­
gebend sind, daher in Österreich tätige Arbeitnehmer die . 
Steuerfreiheit nicht genießen, wenn diese Vorausse"tizullg nicht 
gegeben ist, \fÜrde eine Steuerfrei stellung etwaiger solcher Zu­
lagen und Zuschläge ~ die Gr'enzgänger im benachbarten Ausland 
erhalten, eine Durchbrechung des verfassungsmäßig verankerten 
Gleichhei tsgrunds~es bedeuten.. /' 

I 
Der Bundesminister: 

/ / .. 

IA~~tJßA7 
, 
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